
707 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XV. GP 

Bericht ' 

des Außenpolitischen Ausschusses 

über die Regierungsvorlage (612 der Beila
len): Abkommen zwischen der Republik 
Osterreich, den Vereinten Nationen und der 
Internationalen Atomenergie-Organisation 
über den den Vereinten Nationen und der 
Internationalen Atomenergie-Organisation 
gemeinsamen Amtssitzbereich im Internationa-

len Zentrum Wien 

In dem gegenständlichen Abkommen wird fest
gelegt, daß bc~i sinngemäßer Anwendung der 
Bestimmungen der beiden bilateralen Abkommen 
mit den Vereinten Nationen respektive der IAEO 
über deren Amtssitze die Organisationen im 
Gemeinsamen Bereich Österreich g e m ein -
s c h a f t I ich gegenübertreten. 

Durch den Umstand, daß außer dem Amtssitzbe
reich der IAEO (die Gebäude A und B) und dem 
Amtssitzbereich der Vereinten Nationen (die 
Gebäude D und E) es eine Reihe weiterer Bereiche 
im Internationalen Zentrum Wien gibt, die von den 
vorgenannten Organisationen gemeinsam genutzt 
werden, wird der Abschluß eines zu'sätzlichen trila
teralen Abkommens zwischen Österreich und den 
beiden vorgenannten Organisationen notwendig. 

Der vorliegende Staatsvertrag ist gesetzändernd 
bzw. gesetzesergänzend und bedarf daher der 
Genehmigung des Nationalrates gemäß -Art. 50 
Abs.l B-VG. 

Hochmair 
Berichterstatter 

Der Außenpolitische Ausschuß hat die gegen
ständliche Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 
30. April 1981 in Verhandlung genommen. Nach 
den Ausführungen des Berichterstatters sowie 
Wortmeldungen der Abgeordneten Dr. Er m a
co r a, Dr. BI e n k, Dipl.-Vw. Dr. Ludwig S te i
ne r und DDr. He seI e sowie des Bundesmini
sters für Auswärtige Angelegenheiten Dr. Pa h r 
wurde einstimmig beschlossen, dem Nationalrat die 
Genehmigung des Abschlusses dieses Staatsvertra
ges zu empfehlen. 

Der Außenpolitische Ausschuß hält im vorliegen
den Fall die Erlassung eines besonderen ßunde&ge
setzes gemäß Art. 50 Abs. 2 B-VG in der geltenden 
Fassung zur Erfüllung des Abkommens für rntbehr
lieh. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Außen
politische Ausschuß somit den A 11 t rag, der 
Nationalrat wolle beschließen: 

Der Abschluß des Abkommens zwischen der 
Republik Österreich, den Vereinten Nationen und 
der' Internationalen Atomenergie-Organisation 
über den den Vereinten Nationen und der Interna
tionalen Atomenergie-Organisation. gemeinsamen 
Amtssitzbereich im Internationalen Zentrum Wien 
(612 der Beilagen) wird genehmigt. 

Wien, 1981 04 30 

Marsch 

Obmann 
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